
Der e-Dispokredit  
– Kundeninformation – 
 
 
Eine werteorientierte Unternehmensführung ist für die Evenord-Bank im Sinne eines kun-
den- und mitarbeiterfreundlichen Menschenbildes essenziell. Grundlage der Bearbeitung 
sämtlicher Anliegen sind unser Verhaltenskodex und e-Ethikkodex. 
Auch in der Kundenberatung legen wir mit der Garantieerklärung unserer Berater viel Wert 
auf Fairness und Transparenz. Einzelne Aspekte der neuen gesetzlichen Regelungen im Zu-
sammenhang mit dem Angebot von Dispositionskrediten wenden wir bereits heute in der 
Praxis an. Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus werden wir eine ergänzende Kundenin-
formation im Zusammenhang mit der Nutzung des Dispositionskredites im Interesse unserer 
Kunden aufnehmen. 

Hinweis bei längerer Nutzung des Dispositionskredites 

Kunden, die ihren e-Dispokredit über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten zu mehr als 
50 Prozent des vereinbarten Höchstbetrages in Anspruch genommen haben, werden hierauf 
künftig hingewiesen. Denn der e-Dispokredit dient dazu, die finanzielle Flexibilität kurzfristig 
zu verbessern und sollte lediglich kurzfristig genutzt werden. Für unsere Kunden, die den e-
Dispokredit über einen längeren Zeitraum nutzen, existieren gegebenenfalls Kreditprodukte, 
die für den konkreten Finanzierungsbedarf kostengünstiger sind. Der neue Hinweis soll un-
sere Kunden auf eine bereits längere Inanspruchnahme des Dispositionskredites aufmerk-
sam machen und sie für die damit verbundenen Kosten sensibilisieren. Der neue Hinweis 
wird künftig zeitgleich mit dem aktuellen Rechnungsabschluss übermittelt, der – wie bisher 
schon – u.a. Angaben zu den angefallenen Sollzinsen enthält. Darüber hinaus enthält der 
Hinweis auch eine Angabe zum aktuellen Sollzinssatz der Evenord-Bank eG-KG für Disposi-
tionskredite. 

Die neuen gesetzlichen Beratungspflichten 

 bei Dispositionskrediten: 
Wir unterbreiten unseren Kunden ein Beratungsangebot, die ihren Dispositionskredit 

 ununterbrochen über einen Zeitraum von sechs Monaten in Anspruch genommen 
haben und 

 durchschnittlich in Höhe eines Betrages in Anspruch genommen haben, der 75 Pro-
zent des vereinbarten Höchstbetrages übersteigt. 

 
 bei geduldeten Überziehungen: 
Wir unterbreiten unseren Kunden ein Beratungsangebot, die eine geduldete Überziehung 

 ununterbrochen über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten in Anspruch ge-
nommen haben und 

 der durchschnittliche Überziehungsbetrag die Hälfte des durchschnittlichen monatli-
chen Geldeingangs innerhalb der letzten drei Monate auf dem Konto übersteigt. 

 
Im gemeinsamen Gespräch prüfen wir kostengünstigere Finanzierungsalternativen (entspre-
chende Bonität vorausgesetzt). Wir klären unsere betroffenen Kunden über die Folgen der 
weiteren Nutzung der Überziehungsmöglichkeiten auf und geben gegebenenfalls Hinweise 
zu weiteren, geeigneten Beratungseinrichtungen. 
 
Ihre 
 
Evenord-Bank eG-KG 


